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Die schriftliche parlamentarische Anfrage der Abgeordnet,en zum 

Nationalrat Dr. Jörg .Haider und Genossen, Nr. 597/J, betreffend ~ubventions­

vergabe an die österreichische Bergbauernvereinigung - Nachweis der widmungs­

gemäßen Verwendung, beeht'e ich mi ch wi e folgt zu beantworten: 

Eingangs möchte ich feststellen, daß ich jene Aktivitäten der Gruppe longo Mai, 

die in der öffentlichkeit schon wiederholt Kritik hervorgerufen haben solien, 

nicht kenne und daher nicht beurteilen kann, inwieweit sie der österreichischen 

Rechtsordnung widersprechen. Es soll daher nicht der Eindruck eY'\'/eckt werden, 

daß ich mich ohne nähere Kenntnis der Umstände von den Aktivi täten der' Gruppe 
Longo ~1ai di stanziere. 

Ausdrückl'ich möchte ich jedoch darauf hinweisen, daß Förderungsmittel unter 

keinen t-ilStä:nden vom Förderungsempfänger unberechti gterwei se entgegen den Ri cht-

1 inien;zur Förderung Dri tter wei tergegeben werden dürfen. 

Zu Frage. 1: 

Aufgrund cer' von der Usterreichischen Bergba!,!ernvereinigung bisher vorgelegten 

Ver .. ,endungsnachweise ergeben sich keinerlei Anhaltspunkt-e dafür, daß Förderungs·-
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mittel der Gruppe Longo Mai zur Verfügung geste1lt ww·den. 

Zu Fra.ge 2: 

Di e Oberprüfung der Belege, welche den Verwendungs nachv/ei sen angeschlossen 

sind, hat ergeben, daß die Möglichkeit von Abzweigungen mit Sicherheit an­

geschlossen werden kann. Diese Belege lassen eine ot'dnungsgemäße Verwendung 

des gewährten Bundesbeitrages für die im Sinne der jeweiligen Richtlinien be­

reitgestellten Förderungsmittel erkennen. 
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